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Auskunfÿer[eilt  Herr Zellin
zimÿr 2.108

Tel 0210499 2607
Fax 02104 99 842607

E-Maÿ= koordinierung@kreis-mettmann,de

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange

Bebauungsplan:  Nr. 78 C, 2. vereinfachte Änderung
Beteiligung gem.: § 4 Abs. 2 BauGB
Bereich:         Berliner Straße/Schwanenstraße/Itter

Zu der eg. Planun.qsmaßnahme äußere ich mich wie folgt:

Gegen die 2. vereinfachte ,&nderung des Bebauungsplanes Nr. 78 C bestehen aus Sicht des Krei-
ses Mettmann keine Bedenken. Anregungen werden nicht vorgebracht:

Im Auftrag

Zellin

Dienstgebäude        Fax (Zentrale)        Homepage            Besuchszeit             Konten
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40822 Mettmann                        E.Mail (Zentrale)         und nach Vereinbarung       Kto. 0001000504
(Ueferadresse)                         kme@kreis-mettmenn,de   Straßenverkehrsarat       BLZ 301 502 00
Telefon (Zentrale)                                           7.30 bis 12,00 Uhr und       Postbank Essen
02104_99 0                                              Do, von f 4,00 bis ÿ 7.30 Uhr    Kÿo. 852 23438 BLZ 380 "f00 43



Rheinba n
Telefon 0211. 582ÿ01
Fax 0211,582-1966

rheinbahn@rheinbah n.de
www.rheinbahn.de

Rheinbahn AG
Hauptverwaltung
Nansaa[be 1
D-40549 Düsseldorf

Ihr Zeichen              Unser Zeichen         Ihre Nachricht vom            Datum
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- 4, 0kt,  2012  /     Anspreohgartner

Amt .,@,.ÿ,/"ÿ'" AI/I. ,:ÿ    Abteilung
Teÿfon

,qÿ ,/ÿÿ, E-Mail

Stadtverwaltung Hilden
Der B(irgermeister
Planungs- und Vermessungsamt
Postfach 10 08 80
40708 Hilden

Postfach 10 4263
D-40033 Düsseldorf

Herr Geiling
T 102
172
02 11 582-1023
02 ll 582-1047
ronald.geiling@rheinbahn.de

Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 2 BauGB i.V. mit der öffentlichen Auslegung eines Bebammgsplanes;
hier: Bebauungsplan Nr. 78 C, 2.vereinfachte Änderung fiir den Bereich
Berliner Straße / Schwanenstraße / Itter

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der o,g. Planung bestehen unsererseits keine Anregungen.

das Plangebiet wird von unseren Bussen der Linien 783,784, 785 und 03 mit der
Haltestelle ,Fritz-Gressard@latz" bedient.

Die mittlere Gehwegentfemung zur Haltestelle beträgt ca. 100 m.

Mit fl'eundlichen Grüßen
Rheinbahn AG

Rtälf Liideking   :ÿÿÿ Stefan Knab

Vorstand:

Dirk Biesenbach
Sprecher des Vorstandes

Klaus Klar

Vorsitzender
des Aufsichtsrates:

Ratsherr
Andreas Hartnigk
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BERGISCH-RHEINISCHER WASSERVERBAND
Körperschaft des öffentlichen Rechts

BRW. Postfach 22 80,42766 Haart

Stadt Hilden
Stadtverwattung
Postfach 100880

40708 Hilden

Ihr Zeichen             Ihre Nachricht vom
IV/61.1

8TADT HILDEN iÿ}

/  \\, ,q?. "\

Unser Zeichen \)»

28.08.2012     {T-BP-4204-KL

Gruiten
Düsselberger Straße 2
42781 Haan

Telefon (02104)6913-0
Telefax (02104)691366
E-Mali  btw@brw«haan.de
Internet www.brw-haan.de
Auskunft erteilt - Nebenstelle

Frau Kolk  -236
E-Mail

Marita Kelk@brw-haan.de
Datum

2g.0B.2012

Bebauungsplan 78C, 2. Änderung im Bereich Berliner Str.tSchwanenstrJItter
hier: Beteiligung gemäß § 4(2) BauGB sowie Benachrichtigung über die öffentliche Ausle-
gung gern. § 3 (2) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Anderung im Bebauungsplan erheben wir keine Bedenken.

Mit freundlichem Gruß
i.V.

« fM-
Dipl..-Ing. Schu
Geschäflsbereichsleiter Technik

Stadt-Sparkasse Haart. Kto, 320 010. BLZ 303 512 20
Deutsche Bank AG 8olingen. Kto. 011 863 800, BLZ 342 700 94

Postbank Köln. Nto. 37315501 . 8LZ 37010050



Groll, Lutz

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Möbel Ric Gmbh <info@moebelric.de>
Freitag, 3i. August 2012 i6:43
Groll, Lutz
Az ]V/61.1 Groll 078C-02/Bebaungsplan Nr. 78c

Sehr geehrter Herr Groll,

als Grundstückseigentümer begrüße und unterstütze ich es,
den o.g. Bebauungsplan in vorliegender Weise abzuändern.

Ich wünsche mir auch zukünftig von der Stadt Hilden Engagement und Unterstützung im Bereich
des Innenstadtkerngebiets,
insbesondere auch bei der Grünflächengestaltung. In diesem Zusammenhang habe ich mir auch
einige Gedanken zur Verbesseung gemacht.
Bei Interesse können Sie gerne auf mich zurückkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Safa

Möbel Ric Gmbh
Forststrasse 62
D - 40721 Hilden
Tel: 02103 - 544 31
Fax:  02103 - 544 34
email:  info@moebelric.de



Groll, Lutz

Von:
Gesendet:
An:
Betreff.'

Maria Zick, AMBER HOTELS <zick@amber-hotels.de>
Montag, 3. September 2012 13:38
Groll, Lutz
Bebauungsplan Berliner Straße / Schwanenstraße

Sehr geehrter Herr Groll,

wir haben den Bebauungsplan Nr. 78 C, 2. vereinfachte Änderung für den Bereich Berliner Straße/Schwanenstraße
erhalten und zur Kenntnis genommen:

Wir haben gegen die vorgesehene Planung keine Einwände.

Mit freundlichen Größen
AMBER HOTELS

Robert Jan Derckx

Mit freundlichen GrOBen
AMBER HOTELS

Maria Zick
Sekretariat

AMBER HOTELS ÿ Schwaneestfaße 27 i D-40721 Hilden
Telefon +49(0)2103 503-0 (-100) Telefax +49(0)2103 989258
zickÿ,am ber- h otels,de ÿwJw.amher-hotels.de

Hotel Bellevue GmbH Hilden t Amtsgericht Düsseldorf, HRB 45503
Geschäßsführer: Michael Lange, Robert Jan Derckx

Tllis e mail messa9e and any altachments ere pàvate communicalion sent by Hotel Bellewle Gmbh Its content may be le9ally i)rolected, Recel)lioe by a
nen flÿieÿide(ÿ person does not ware Icüa! Iÿroteetion dghts. !f yeu receive !hiÿ mÿ.ssage by mislake please delete iÿ #ere your system and reporÿ the sender,
A{Ihough Oÿis message has heen deared for vifusos using currenlly ävaifable virus definitions before sending, it is the tesponsibility of the receiver to ensu«e
it is virus free, Thank you.

Ptease consider #ÿe envirenment - de yolÿ really need te pñnl lhJs e-mail?



Erbengemeinschaft
Renate + Ulrich Frauenhof

Luisenstr.9
40721 Hilden
Tel. 02103-47428

02103-45578
Hilden, 24.09.12

Planungs- und Vermessungsamt ÿ__.

Am Rathaus 1        ÿÿÿ.N

40721Hilden      I  2 6' SiePÿ ÿ0,12

Bebauungsplan Nr. 78C, 2. vereinfachte Änderung für den Bereich Berliner Straße/
Schwanenstraße/Itter - Ihr Schreiben vom 27.08.12, Aktenz. IV/61.1 Groll 078C-02

Sehr geehrter Herr Groll,

wir sind sehr mit der beabsichtigten Änderung einverstanden, damit weitere Spielhallen-,
Wettbüro- und Rotlicht-Nutzungen in diesem Kerngebiet verhindert werden. Auch die
vorgesehene mögliche Bebauung findet unsere Zustimmung.
Wir legen hiermit aber nochmals Widerspruch gegen den im Bebauungsplan befind-
lichen öffentlichen Fußweg ein, denn bei einer Ausführung dieses Planes würde wieder
ein Unruhegebiet geschaffen, wie z,B. am Schwanenplatz, wo wir bereits zum vierten
Mal in den vergangenen drei Jahren den Zaun reparieren mussten, der jetzt schon wieder
mit einem großen Loch von Rowdies zerstört wurde, um auf unserem Grundstück Party
zu machen und allen möglichen Unrat zu hinterlassen. Entsprechende Beschwerden der
Anwohner vom Sehwanenplatz liegen bei der Stadt Hilden vor. Wir hatten nach der letzten
Anzeige zu Lebzeiten unserer Tante und Nutznießering des Anwesens Frau Susi Frauenhof
schon Kontakt mit der Hildener Polizei, da bereits zu dieser Zeit, also ab dem Jahr 2003/04
Randale und Zerstörung an der Grundstücksumzeunung zum Schwanenplatz stattfand.
Die dafür zustgndigen Behörden können das offensichtlich nicht in den Griff bekommen.
Durch einen öffentlichen Fußweg gem. diesem Bebauungsplan würde das Wohngebiet von
hinten geöffnet und somit ein weiteres unsicheres Terrain geschaffen. Sein Ziel zu erreichen
kann doch über die bestehenden Fußwege Schwanenstraße und Berliner Straße stattfinden.
Wir bitten Sie, unsere Bedenken dem Stadtentwicklungsausschuß vorzutragen, um den Fuß-
weg aus den Bebauungsplan aus enstzunehmenden Sieherheitsbedenken der Anlieger zu
entfernen.

Mit freundlichen Größen



Hertwig und Kirchner Grundstücksgem. Berliner Str. 8-10
40721 Hilden

Pos{anschrift:
Heiligenstr. 76
40721 Hilden
Tel,: 02103-64301

Her[wia+Kirchner Grundst0cksaem,. Bediner Str. 8. 40721 Hffden

Stadt Hilden
Planungs- und Vermessungsamt
Herrn Groll
Am Rathaus 1
40721 Hilden

29. September 2012

Betr.: Aktenzeichen: IV/61.1 Groll 078C-02
Bebauungsplan Nr. 78 C, 2.vereinf.Änderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen vorgelegten Bebauungsplan stimmen wir im Punkt ,Rotlicht-Nutzungen" mit Ihrer
Auffassung überein.
Obwohÿ die Vermarktung unseres Gebäude und des Grundstücks dadurch stark eingeschränkt
wird.
Wir gehen davon aus, dass durch diese Einschränkung das Verhältnis Gewerbe/Wohnen
zugunsten Wohnen erweitert wird.
Wir sehen das Problem in der City-Randlage es ist fast unmöglich Gewerbe dort zu etablieren.
Noch ne Pommesbude?

Beste Beispiel die Benrather Str. zwischen Mittelstraße und Berliner Str. wo zwar Gewerbe
etabliert ist aber eine hohe Fluktuation stattfindet und das Bild der Stadt nicht fördert. Vom
ù Steinhäuser-Zentrum" ganz zu schweigen.

Mit freundlichen Grüßen
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Lenz und Johlen  .....  "'"ÿ        6.Aÿÿq.

Lene utld Johlen, Postfach t ÿ2365 • D 50463 Kÿln

Stadt Hi|den
Planungs- u, V¢rmeÿsungsamt
Herrn Lutz Groll
Am Rathaus 1
40721 Hilden

per Telefax: 0.2103 / 72 - 622

K6ln, den 05,10.2012              Sekretariat:       Tel.: +49 221 97 30 02-55
Unser Zeioh¢n: 02085/12 16/jm      Frau Ltlekenbach   m,johlen@lcnz-johlen,de

Außtellung Bebauungsplan Nr. 78 C, 2, vereinfachte Änderung für den
Bereich Berliner Straße/Schwancnstraßeßtter

I. Z,: IV/61.1 Groll 078C-02

Prof, Dr, Herlbort Johlenw
Dr, Klaus 8ehrlliemennÿv
0r, Frarÿ.Josef Pautlp
Drÿ Rÿlner VeB
Dr. Michael OerderTM

Dr, Themas L0ttgatlÿ
Themsÿ JEJSnerÿ
Rainer ÿehmilzÿv
Dr. AleXander Beut{tllg='ÿ
Dr. Mÿtkus Johle,')ÿ
F, bethard Ke0ne¢ÿeÿ"
Dr, lnga S¢,hwertneß
Dt, Phlllpp Libertÿ
Dr, Christian Giesecke, LL.Mÿ
Dr. Felix Paullra

r, Glso Hellhÿmrner-Hÿwig'ÿ
Dt. Tenja Lehmann
Marÿirÿ Hÿhn
Dr. Kai petra Dteesen, LL.M,ÿ
NiCk Kockler
Dr. Tebiÿÿ V01kweln

Sehr geehrter Herr Groll,

sehr geehrte Damen uttd Herrerl,

in der vorbezeiehneten Angelegenheit zeigen wir an, die Interessen von

Herrn Waldemar Marÿziÿÿzik als Eigentttmer des Grundstüeks Berliner Stra-

ße 6 in 40721 Hilden (Gemarkung Hilden, Flur 58, Flursÿcke 1388, 8417)
zu vertraen und überreichen hierzu ÿ uÿs lÿgJt]mierende Voll-

macht. Im Rahmen der Aufstellung des oben genarmtÿn Bebauungsplaÿes

möchten wir hierzu bzw. zu Ihrem Schreiben vom 27.08.2012 wie folgt
Stelhmg nehmen:

1=

Die ,ÿndemng des bestehenden Bebantmgsplans beschränkt sieh darauf,
eine Festsetzung fftr das Kemgebiet zu treffeÿ, wonach Sex-Shöps, Sex-

Kinos, Piep-Shows, Slfiptease, Swdnger-Clubs, Eroseenter, Dÿrnenunter-

künfle, Splelhallen sovÿe Wettbüros ausgeschlossen werden sollen,

Lenz und Johlen    Tel, +49 221 97300P.-0      partnerÿcheftsgeÿellsohaft       8parkaÿ,ÿe KölnBonn    OOtOmerzbank AG
Kayga.ÿee S        Fax +49 ÿf 97800ÿ-22     ÿitz Köln, AG Eÿsen PF11775    Kto,-Nr. 14002018      Kto,-Nr. ls'15600
[3 50676 KÖln      www.lenz-[ehlon.dP.        Uet,ID,-Nt. DE 12ÿ725191       BLZ. 870 501 98        BLT. 370 400 44



05/1B/2012  10:19    +49-221-973B0222            RA LENZ & JOHLEN                    S,    92/04

-2-

Es ist aus Sieht unsel'es Mandanten gmÿtdsätz!ieh naehzuvollziehen, dass in dem Plan-

gebiet die vorgenannten ùRotlichtuutÿngen" ausgeschlossen werden. Nicht verstand-

lich ist dies jedoch hinsichtlich der Nutzungan ,Spielhallen" bzw. ,Wettbfiros«. Hier

ist zum einen die Wertnng des Gesetzgebers zu berlleksiehtigen, nach der derartige

Nutzungen (bei Übòrsebxeitan von 100 qm Nutzfläehe) nur in einem Kemgebiet all-

gemein und in einem Gewerbeg¢biet nw ausnahmsweise zulässig sind. An den Aus-

schluss derartiger Nutzungen sind daher besonders hohe (städtebaulichn) Anforderun-

gen zu stellen. Diese alleine mit etwaigen Begleiterÿeheinungen derartiger Nutznngen

zu begrÿindcn, ditrRe insoweit nicht ausrciehend sein. So kann nicht außer Betracht

bleiben, dÿss W¢ÿtbüros in Form von Sportsbars in der Bevölkerung einen breiten An-

klang finden und somit eher zu einer Belebung der nÿeren Umgebung beitragen, als

zu einem ,Trading:Down-Effekt". Gleiches gilt ÿ Spielhalleu. Wenngleieh hierbei

nicht verkaont wird, dass viele Sptelhallen der letzten hhrzelmte städtebaulieh unatt-

raktl.v gestaltet wurden, hat hier ebenso ein Wandel (aneh aufgrund des Konkurrenz-

drucks) stattgefunden, der dazu flihrt, dass diese auch aus städtebanlieher Hinsieht

deutlich attraktive gestaltet werden, insbesondere auch um ein breiteres Publikum zu

erreichen. Auch vor diesem Hintergrtmd bestehen Bedenken, dass ein. Trading-Dewn-

Effekt hter als Begründung ausreichend ist, um diese Nutzung auszusehließan.

21

Ebenso bitten wir folgendes zu beÿeksiehtigen:

Der Nutzutlgsänderuugsantrag betreffend das oben genannte Objekt in eine Spielhalle

(Az. IW60.2-OO666-12ÿOl-her) war bereit, deutlich über drei Monate (Bearbeitangsÿ

frist) anhängig, als dieser mit Bescheid vom 05.06.2012 zurückgestellt wurde. Da Be-

denken an der Reehtmlißigkeit des Zurtickstellangsbeseheides ÿieht bcstehnn, ist hier-

gegen, auch nicht Klage erhoben worden. Da der Zurüekstelltmgsbeseheid jedoch erst

nach der Bearbeitungsfrist ergangen ist, besteht hieraus resulfierand ein Sehadanserÿ
satzansprueh der IW GmbH, der auch nach der diesbezüglich eindeutigen Reehtspreo

chung den entgangeann Oewiun erfasst, Sollte somit aufgrund einer etwaigen Veÿhin-

derungsplantmg der Antrag endgültig abgelehnt werden, müsste die IW Gmbh einen

entsprechenden Sehadansersatzanspruch geltend machen. Da nach Inkrafttreten des

Bebanungsplanes eine dlesbeztiglich einvemehmliehe Lösung nicht mehr erzielt wer-
den kann, möchten wir anregen, zu prüfen, ob nicht Vor Inkrafttretan des Bebauungs-
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planes diese Genehmigung noch erteilt werden kann, Andernfalls v¢rblWbt nur noch
die Geltendraaehung von Sehadensersatzansprflehcn.

Ftlr die Beantwortung von Rückfragen stehe ich gerne zur Verfiigung,

Mit freuudlichen Grül3en
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